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0. Vorwort

Die vorliegenden Handreichungen richten sich an Kolleginnen und Kollegen, Eltern, Schulhelfer und schulische Institutionen, die die schulische Förderung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Autismus gestalten.

Das bereits existierende, umfangreiche Material der Auftragsschulen in Friedrichshain und Wilmersdorf wurde durch Anregungen aus der „Fachgruppe Autismus“ des vds ergänzt, aktualisiert und systematisiert.

In Absprache mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport soll die Umsetzbarkeit vor Ort erprobt werden.

1. Störungsbild Autismus

Zu den autistischen Störungen gehören der frühkindliche Autismus (auch infantiler Autismus, Kanner-Syndrom), das Asperger-Syndrom (auch autistische Psychopathie, autistische Persönlichleitsstörung) und der atypische Autismus. Nach dem ICD-10 (10. Fassung der von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen internationalen Klassifikation psychischer Störungen) und dem DSM-IV (4. Fassung des von der Amerikanischen Psychiatriegesellschaft herausgegebenen Diagnostischen und Statistischen Manuals) gehören sie zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, „die durch die qualitative Beeinträchtigung in gegenseitigen Interaktionen und Kommunikationsmustern sowie durch ein eingeschränktes Repertoire von Interessen und Aktivitäten charakterisiert sind.“ (ICD-10 zitiert nach Remschmidt 2000, 14)

Die Hauptmerkmale des frühkindlichen Autismus als der schwereren Beeinträchtigung innerhalb des sog. „autistischen Kontinuums“ beziehen sich auf:

· qualitative Beeinträchtigung wechselseitiger sozialer Aktionen

· qualitative Beeinträchtigung der der Kommunikation

· eingeschränkte Interessen und stereotype Verhaltensmuster (Remschmidt 2000, 16).

Die Hauptmerkmale des Asperger-Syndroms, das sich am gegenüber  liegenden Ende des Kontinuums befindet, beziehen sich lediglich auf

· qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion

· ungewöhnlich ausgeprägte und spezielle Interessen (Remschmidt 2000, 42)

Der großen Bandbreite autistischer Störungen und deren individuell recht unterschiedlichen Ausprägung muss mit einem differenzierten schulischen Angebot begegnet werden, das es ermöglicht, den individuellen Förderbedarf eines jeden Kindes / Jugendlichen umzusetzen.

1.2 Diagnostik

Da Autismus eine relativ selten vorkommende Störung ist, ist es wichtig, dass die Diagnostik von kompetenten bzw. erfahrenen Fachleuten durchgeführt wird. In der Regel sind dies Kinder- und Jugendpsychiater in bezirklichen und überbezirklichen Institutionen.

Eine aussagekräftige Diagnose bildet die Grundlage für eine zielgerichtete pädagogische und therapeutische Förderung, die die speziellen Probleme des Kindes/Jugendlichen berücksichtigt.

2. Die Beschulung/Ziele der Beschulung

Die Kultusministerkonferenz hat am 16.6.2000 erstmalig  „Empfehlungen zu Erziehung und Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit autistischem Verhalten“ beschlossen. Diese Empfehlungen beschreiben sehr allgemein eine ideale, jeweils an den individuellen Erfordernissen des Kindes und Jugendlichen orientierte schulische Förderung, z.B.:  

„Die Förderung (autistischer Kinder und Jugendlicher, d. Verf.) ist Aufgabe aller Schulformen. Die Unterschiedlichkeit der Ausprägung der autistischen Verhaltensweisen erfordert eine individuelle Ausrichtung der pädagogischen Maßnahmen. Erziehungsziele, unterrichtliche Inhalte und Methoden müssen an der Individualität und den pädagogischen Bedürfnissen des einzelnen Kindes oder Jugendlichen anknüpfen.“ (KMK-Empfehlungen 2000, 4)

In der Berliner „Verordnung über die sonderpädagogische Förderung (VO Sonderpädagogik) vom 13.7.2000“ werden vergleichbare Ziele und Aufgaben sonderpädagogischer Förderung bindend vorgegeben:

„Sonderpädagogische Förderung verwirklicht für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf das Recht auf eine ihrer persönlichen Begabung und ihren persönlichen Leistungsvermögen entsprechende schulische Bildung und Erziehung. Sie soll den Betroffenen ein möglichst hohes Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensführung ermöglichen.“ (VO Sonderpädagogik, Abschn.I, §2)

Unter dem „Förderschwerpunkt  ’Autistische Behinderung’ “ werden diese Punkte konkretisiert:

1. „Sonderpädagogisch gefördert werden Schüler, die wegen einer erheblichen Entwicklungs- und Kommunikationsstörung ihre Fähigkeiten in der Schule ohne diese Förderung auch unter Einsatz von Hilfsmitteln nicht angemessen entwickeln können (...)

2. Ziel der Förderung ist die Weiterentwicklung kommunikativer Fähigkeiten und das Erlernen von individuellen Kommunikationswegen. Insgesamt soll die sozial-emotionale Kompetenz gefördert werden.“ (VO Sonderpädagogik, Abschn.II, §14) 
Zu Unterricht und Erziehung im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung in allgemeinen und Sonderschulen sagt o.g. Verordnung folgendes aus:

„Soweit keine besonderen Regelungen getroffen sind, gelten die Rahmenpläne, Stundentafeln und sonstigen Vorschriften für die allgemeine Schule mit der Maßgabe, dass behinderungsbedingte Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Es ist anzustreben, dass die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf die im allgemeinen Schulwesen üblichen Abschlüsse erlangen können (...)“ ( Abschn.I, § 3)

Auch für alle anderen Fragen der sonderpädagogischen Förderung autistischer Schüler und Schülerinnen, wie z. B. Integration in der allgemeinen Schule, Verfahren zur Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf etc. gelten die gleichen Richtlinien wie für die sonstigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkte auch.

Die vorliegende Handreichung wird darstellen, wie die Umsetzung der o. g. KMK-Emp​feh​lungen in der schulischen Praxis im Land Berlin erfolgt; das Berliner Schulgesetz bietet durch die Vorgaben der Sonderschulverord​nung einen weiten Gestaltungsrahmen hinsichtlich der För​dermöglichkeiten für autistische Schüler.

2.1 Methodische und didaktische Aspekte des Unterrichts 

Grundsätzlich gibt es keine Vorgaben hinsichtlich der pädagogischen und methodisch-di​dak​tischen Vorgehensweisen für die Förderung von Schülern mit Autismus. Aufgrund der großen Bandbreite der Störung und der individuell sehr unterschiedlichen Ausprägungsform muss gegebenenfalls die Förderung  speziell auf den einzelnen Schüler abgestimmt werden.

Methodische und didaktische Vorgehensweisen liegen im Ermessen der Lehrkräfte, es besteht damit also prinzipiell ein großer Spielraum hinsichtlich der Gestaltung des Unterrichts. Dies bietet für die schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus die Möglichkeit, individuelle Lernwege zu berücksichtigen, stereotyp bevorzugte Themen oder Objekte zum Ausgangspunkt von Lernen zu machen.

2.2 Sonderregelungen in Schule und Unterricht 

2.2.1 Sonderregelungen, die unabhängig von der Beschulungs- bzw. Integrationsform möglich sind 

· Rückzugsmöglichkeiten, um Reizüberflutung zu kompensieren

räumlich: bestimmter Bereich des Klassenzimmers (Lese-/Spielecke), Nebenraum oder Pausenhof, beaufsichtigt durch einen Erwachsenen

innerer Rückzug: Gestatten von „Abschaltphasen“ während des Unterrichts

· Tolerierung von stereotypen Verhaltensweisen zur Kompensation der Störungen in der Wahrnehmungsverarbeitung 

· Erweiterung/ Reduzierung/ Abänderung der Hausaufgaben

· Stundentafelreduzierung in einzelnen Fächern

· Sport- und Schwimmunterricht stellen für die meisten autistischen Schüler eine besonders große Belastung dar ( Reizüberflutung durch Raumakustik, Bewegung; hohe soziale Anforderung durch ständig wechselnde Gruppenaktivitäten). Grundsätzlich sollte der autistische Schüler am Sportunterricht teilnehmen. Je nach Belastbarkeit kann dies in unterschiedlicher Form stattfinden: passive Teilhabe, zeitlich begrenzte Teilnahme, Teilnahme mit individuellen Lernangeboten. Bei zu hoher Belastung ist auch eine vollkommene Befreiung vom Sportunterricht möglich. Jedoch sollte bei allen Varianten darauf hin gearbeitet werden, den  Schüler weitestgehend in den Unterricht zu integrieren.
· Pausenregelungen 

z. B.: Der Schüler darf in der Klasse bleiben, weil ihn die Hofpause mit vielen anderen Kindern stresst (akustische, visuelle Reizüberflutung, sozial-emo​tionale Überforderung)

· Klassenfahrten

z. B. individuelle Begleitung durch einen Schulhelfer; gegebenenfalls Unterbringung in einem Einzelzimmer 

· Betriebspraktika
z. B. individuelle Begleitung durch einen Schulhelfer (Vermittler zwischen Betrieb und Schüler, emotionale Stabilisierung in einer fremden Umgebung)

· Aufnahme eines Schülers in eine neue Lerngruppe 

vor endgültiger Aufnahme ggf. Einrichten einer Beobachtungsphase in der neuen Klasse,

Beginn mit wenigen Stunden, sukzessive Erhöhung der täglichen/ wöchentlichen Stundenzahl

· Förderung nonverbaler Kommunikation

Der Aufbau und die Erweiterung kommunikativer Kompetenzen ist einer der wesentlichen Aspekte der Förderung von Menschen mit Autismus. Dies kann sowohl Hilfestellungen für die verbale Kommunikation als auch den Aufbau nonverbaler Kommunikation betreffen. Etwa 40% der Personen mit der Diagnose frühkindlicher Autismus verfügen nicht über aktive verbale Sprache und benötigen deshalb alternative Methoden der Kommunikation.

Die sog. „Unterstützte Kommunikation“ (UK) bietet verschiedenste Hilfen wie z.B. Gebärden, Wort- und Bild​karten oder diverse computer-unterstützte Hilfsmittel (z. B. Communicator, Touch `n Talk etc.), die sich auch in der Förderung von Personen mit Autismus be​währt haben. Eine Mög​lichkeit der UK ist die „Ge​stützte Kommunikation“ (Fa​cilitated Communication – FC), die mittlerweile einen besonderen Stellenwert im Kommunikationsaufbau eingenommen hat, da relativ viele nicht oder nur eingeschränkt sprechende Personen mit Autismus gezeigt haben, dass sie sich mit Hilfe dieser Methode der Kommunikation öffnen und nicht selten erstaunliches Wissen zeigen konnten. 

FC ist eine von vielen Methoden nonverbaler Kommunikation. Es muss individuell geprüft werden, welche der verschiedenen Möglichkeiten zur erfolgreichen Kommunikation führt. FC ist keine Therapie, sondern dient dem kommunikativen Austausch und muss deshalb in alltägliche Abläufe selbstverständlich eingebunden werden.

Zur Bewertung und Beurteilung von Schülern, die FC anwenden, siehe Punkt 2.6. 

· Strukturierungshilfen

Hilfreich bei der Gestaltung von Lernprozessen ist die Schaffung klar überschaubarer und strukturierter Situationen, die das Lernen erleichtern. Eine Möglichkeit, die aktuell inter​na​tionale Beachtung erfährt, ist die Methode des TEACCH, die sehr individuelle und differenzierte Hilfen bieten kann. Diese Methode kann in den normalen Alltag eingebunden werden und bietet Strukturen sowohl für die Erweiterung der Kommunikation, das lebenspraktische Lernen und für Unterrichtssituationen.

2.2.2 Sonderregelungen für die Beschulung jenseits der zielgleichen Integration

Bei der zieldifferenten Integration und der Beschulung an Sonderschulen gibt es keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Sonderregelungen für autistische Schüler und Schülerinnen. Dies gilt sowohl für die unterrichtlichen Rahmenbedingungen als auch für quantitative und qualitative Abweichungen im Lern- und Leistungsbereich. Allerdings dürfen die Sonderregelungen nicht mit den Belangen der Mitschüler kollidieren.

2.3 Lernorte

Autistische Schüler und Schülerinnen werden in Berlin keinem bestimmten Schultyp zugeordnet.

Die Entscheidung für einen geeigneten Lernort orientiert sich grundsätzlich an den individuellen Fähigkeiten und Schwie​rigkeiten des betreffenden Schülers. Diese Entscheidung wird im Förderausschuss vorbereitet.

2.3.1 Allgemeine Schulen

2.3.2 Sonderschulen
Sonderschulen, die nach dem Rahmenplan der allgemeinen Schule oder nach dem Rahmenplan für Lernbehinderte unterrichten, bieten für autistische Schülerinnen und Schüler eine Fülle von integrativen Aspekten, verbunden mit dem Vorteil kleinerer Lerngruppen und erhöhter Personalausstattung. Zusätzlich können an diesen Schulen auch spezielle Schulhelfer den autistischen Schüler/innen an die Seite gestellt werden.

Die Sonderschule für Geistigbehinderte zeichnet neben ihrem Schwerpunkt einer basalen Förderung (Selbstversorgung, lebenspraktische Fähigkeiten, Wahr​nehmung, Kommunikation, soziale Grundkompetenzen, Regelakzeptanz) eine sehr strukturierte, verlässliche Lernatmosphäre aus. Für schwerer durch den Autismus beeinträchtigte Schüler, deren Entwicklungsstand in vielen Bereichen dem „Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ entspricht, bieten sie häufig eine angemessene Förderung. Gleichzeitig muss auch bei diesen Schülern darauf geachtet werden, ob sie z. B. in Teilbereichen intellektuelle Kapazitäten haben, die über dem Förderbedarf ihrer Mitschüler liegen; dies kann möglicherweise mit Hilfe alternativen Kommunikationsmethoden, z.B. der „gestützten Kommunikation“, ermittelt werden. Zeigen sich über diese Methode oder auf anderem Wege Kenntnisse und Fähigkeiten, können die Kollegen bei den Ambulanzlehrerinnen Beratung erhalten, wie man diese Potentiale – auch bei einem Verbleib an der Schule – weiter fördern kann.

An diversen Sonderschultypen werden therapeutische Gruppen- und Einzelangebote gemacht, z. B. Krankengymnastik, Ergotherapie, Psychomotorik, Logopädie etc. 

2.3.3 Schul-/Hort-Gruppen für Schülerinnen und Schüler mit Autismus

Den beiden Auftragsschulen für autistische Schüler und Schülerinnen sind jeweils drei sog. Schul-/Hort-Gruppen zugeordnet. Vier von diesen Tagesfördereinrichtungen werden in Zusammenarbeit mit dem Verein „Hilfe für das autistische Kind“ gestaltet.

	Schule am Friedrichshain

Schulleiterin: Frau Kose

Kadiner Str. 9

10243 Berlin
	
	Comenius-Schule, Wilmersdorf

Schulleiterin: Frau Glitz

Brandenburgische Str. 5

10713 Berlin

	Klasse 0-4: Gleimstraße, Prenzlauerberg
	
	Klasse 0-4 Nikolsburger Platz, Wilmersdorf

	Klasse 5-8: Pettenkofer Str., Friedrichshain
	
	Klasse 5-8: Wilhelmsaue, Wilmersdorf

	Klasse 9-10, ggf. 12,  Pettenkofer Str., Friedrichshain
	
	Klasse 9-10. ggf. 12, Wilhelmsaue,   Wilmersdorf


(Anfragen über Ambulanzlehrerinnen mit dem Förderschwerpunkt Autismus, s. Punkt 3)

In einer Schul-/Hort-Gruppe werden jeweils neun Schüler/innen gefördert und betreut; das Lehrer-Schüler-Verhältnis beträgt 1:4, das Erzieher-Schüler-Verhältnis 1:3.

Die Förderung orientiert sich individuell am Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen und findet in Form von Einzel- und Gruppenunterricht statt.

Diese Gruppen  nehmen in der Regel Schülerinnen und Schüler auf, deren autistische Verhaltensweisen so ausgeprägt sind, dass sie in integrativen Klassen oder Sonderschulklassen nicht adäquat gefördert werden können. Es handelt sich dabei um Kinder und Jugendliche, deren z. T. relativ guten kognitiven Kompetenzen wesentlich geringere Handlungskompetenzen gegenüberstehen und deren autistische Verhaltensweisen deutlich ausgeprägt sind.

Bei jedem Schüler wird in der Förderung darauf geachtet, ob eine Integration in eine Außen-

schule (allgemeine oder Sonderschule) zu erreichen ist. 

2.3.4 Hausunterricht

„Hausunterricht erhalten (...) die Schüler, die wegen ihrer Behinderung nicht in der Lage sind, am Unterricht einer Schule teilzunehmen.“ (VO Sonderpädagogik, Abschn.II, § 15,5)

Die Schulaufsicht entscheidet über die Erteilung von Hausunterricht auf der Grundlage einer Förderausschuss-Empfehlung; Hausunterricht setzt einen Antrag der Eltern voraus.

2.4 Förderausschussverfahren
Ein Förderausschuss tritt zusammen, um – auf der Grundlage einer von kompetenter Seite erstellten Diagnose (erfahrene Kinder- und Jugendpsychiater, Ambulanz des Vereins „Hilfe für das autistische Kind“) - den sonderpädagogischen Förderbedarf

eines schulpflichtigen Kindes mit Autismus zu ermitteln und eine Empfehlung für die zukünftige Laufbahn zu geben. An dieser Empfehlung sind folgende Personen/Institutionen beteiligt:

· Eltern

· Sonderpädagogen (Ambulanzlehrerinnen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Autismus – 1. S/SL/G Wilmersdorf und 3. SL Friedrichshain), die eine fachliche Stellungnahme als Grundlage des Förderausschusses vorlegen

· abgebende Schule/ Einrichtung, vertreten durch Klassenlehrer/in bzw. Erzieher /in und aufnehmende Schule, vertreten durch die Schulleitung und zukünftige Klassenleitung

· Schulpsychologie

· Jugendgesundheitsdienst

· Sonstige (Therapeuten, Einzelfallhelfer, Schulhelfer etc.)

· eine Person des Vertrauens der Eltern (auf Wunsch)

Die Empfehlung des Förderausschusses betrifft folgende Aspekte:

· Art und Umfang des sonderpädagogischen Förderbedarfs 

· Zukünftiger Lernort: 
Sonderschule
Schul-/Hort-Gruppe der Auftragsschulen
Allgemeine Schule: 
       Integration in eine Re-
       gelklasse
       Integrationsklasse:
           zieldifferente Integration
         zielgleiche Integration
· Einsatz eines Schulhelfers

· Schulwegbegleitung bzw. -transport

Die Leitung des Förderausschusses liegt in der Hand der Schulleitung. Über den Förder​aus​schuss geht ein Protokoll mit der Empfehlung der zuständigen Schul​aufsicht zu, die dann eine Ent​scheidung trifft und den Eltern mitteilt.

2.4.1 Das Fördergutachten

Die Grundlage des Förderausschusses ist eine von den Ambulanzlehrerinnen mit Förderschwerpunkt Autismus erstellte fachliche Stellungnahme (Fördergutachten), die u. a. den kognitiven, motorischen, sozialen, emotionalen, sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes beschreibt, ebenso seine behinderungsspezifischen Besonderheiten hinsichtlich  sozialem Verständnis, Wahrnehmung, Belastbarkeit, Konzentration. Sie führt auf, welche besonderen organisatorischen Rahmenbedingungen und welche qualitativen und quantitativen sowie methodisch-didaktischen Abweichungen not​wendig sind, um dem Kind optimales Lernen zu ermöglichen. Zu den vorbereitenden Aufgaben der Ambulanzlehrer gehören dafür im Vorfeld: Hospitationen, Austausch mit den diagnostizierenden Institutionen, Gespräche mit Eltern, Therapeuten, Lehrern, Schulleitern sowie u. U. Vertretern der Schulbehörde.

2.4.2 Förderplan

Der Förderplan wird entwickelt aus den im Fördergutachten und der Beratung im Förderausschuss festgestellten Förderschwerpunkten. Der Förderplan wird von den Kolleg/innen im Team erstellt, die mit dem Schüler arbeiten. Er ist nach einem zu vereinbarenden Zeitraum fortzuschreiben im Sinne einer Prozessdiagnostik. Die Ambulanzlehrerinnen der Auftragsschulen werden bei Beratungsbedarf hinzugezogen. Der Förderplan hat die Aufgabe, den sonderpädagogischen Förderbedarf in individuell angemessene Maßnahmen umzusetzen, eine Absprache im Team und möglichst mit den Eltern zu treffen sowie den Prozess der Förderung transparent zu machen.

Ein Teil der im sonderpädagogischen Gutachten entwickelten Förderschwerpunkte findet sich auch in der Tätigkeitsbeschreibung der Schulhelfer/innen wieder.

2.4.3 Sonderpädagogische För​derstunden

Grundschule   

„Bei festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf der Förderschwerpunkte 

‚Geistige Entwicklung’ und ‚Autismus’ werden für jeden Schüler 10 Lehrerstunden zur Verfügung gestellt, wovon 8,5 Stunden der individuellen Förderung vorbehalten sind.“ (Richtlinien für die Lehrerstundenzumessung 2001,4)

Sekundarbereich I und II 

„Für nach Abweichender Organisationsform eingerichtete Integrationsklassen (Klassen mit maximal 20+3 Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, davon mindestens 2 Schüler mit zieldifferentem Integrationsbedarf; in Hauptschulen maximal 13+3 Schüler) beträgt die Zusatzausstattung 18 Stunden (3 x 4 = 12 Std. für sonderpädagogische Förderung, 6 Std. für Differenzierung).

Verlassen Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf vorzeitig die Klasse, wird die Zusatzausstattung um jeweils 4 Lehrerstunden reduziert. (...)

Für zielgleich integrierte Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt der Faktor in der Regel 4 Lehrerstunden pro Schüler, ... Diese dienen der spezifischen ambulanten Förderung.“ (Richtlinien für die Lehrerstundenzumessung 2001,4)
2.4.4 Schulhelfer

Es gibt einen festgelegten Etat für die Beschäftigung von Schulhelfern für autistische Kinder und Jugendliche, der vom Verein „Hilfe für das autistische Kind“ als Trägerverein verwaltet wird.

Schulhelferstunden sind für autistische Schüler vorgesehen, die im weitesten Sinne integriert werden, also für diejenigen, 

· die die allgemeine Schule besuchen oder 

· eine Sonderschule, die zumindest nach dem Rahmenplan für Lernbehinderte unterrichtet.

Schulhelfer können demnach nicht bereitgestellt werden für 

· Schüler der Schul-/Hort-Gruppen der Auftragsschulen

· Schüler, die die Schule für Geistigbehinderte besuchen.

Die  Auftragsschulen haben die Aufgabe, über ihre Ambulanzlehrerinnen die Notwendigkeit eines Schulhelfereinsatzes zu ermitteln (in der Regel im Rahmen eines Förderausschusses) und die zur Verfügung stehenden Schulhelferstunden bedarfsorientiert zu verteilen.

Im Förderausschuss wird ebenfalls festgelegt, welche speziellen Aufgabenschwerpunkte der Schul​hel​fer hinsichtlich des von ihm zu betreuenden autistischen Schülers hat.

2.5 Integration

Aus Sicht des autistischen Kindes oder Jugendlichen bedeutet Integration nicht ausschließlich den Besuch einer allgemeinen Schule, auch das Lernen in einer Sonderschulklasse z. B. für lern- oder körperbehinderte Schüler beinhaltet wesentliche integrative Chancen und Anforderungen.

Für eine gelungene Integration müssen alle Beteiligten – das autistische Kind, seine Eltern, die Schule – bestimmte Voraussetzungen mitbringen bzw. einen kontinuierlichen Beitrag leisten.

In der aufnehmenden Schule ist das autistische Kind auf einige grundlegende Voraussetzungen angewiesen, um gute Lern- und Entwicklungsfortschritte zu machen:

· die Bereitschaft der Lehrer, sich auf die Wahrnehmungsproblematik und sozial-emotionalen Besonderheiten eines autistischen Kindes einzulassen;

· eine Offenheit gegenüber Beratung hinsichtlich sozialer und methodisch-didaktischer Fragen

· die Bereitschaft der Schulleitung und des Kollegiums zur organisatorischen und unterrichtlichen Flexibilität. Dies reicht von Fragen der Pausenregelung bis hin zu einer flexiblen Anwendung des Schulrechts im Sinne des autistischen Schülers.

· u. U. die Bereitstellung eines Schulhelfers für das autistische Kind im Unterricht und Schulalltag 

· die Bereitschaft der Kollegen zur Kooperation mit dem Helfer

· die grundsätzliche Akzeptanz der Mitschüler und deren Eltern gegenüber den Besonderheiten des autistischen Schülers

· die Möglichkeit eines Transportes des Kindes, falls die Schule in weiterer Entfernung liegt, da im Wohnumfeld kein passender Lernort zur Verfügung steht.

Der Schüler bzw. die Schülerin mit dem Förderschwerpunkt Autismus sollte folgende Voraussetzungen mitbringen, auch dann, wenn er/sie über ein gutes kognitives Potential verfügt, bzw. dies vermutet wird: Er/sie

· muss grundsätzlich ansprechbar sein, d. h. auf verbales Initiieren bzw. Begrenzen von Verhaltensweisen reagieren können.

· darf nicht mehr durch Veränderungen von räumlichen Bedingungen, Personen oder durch unstrukturierte Situationen (z. B. Unruhe in der Klasse) in extrem panische Ängste geraten.

· darf keine sichtbare selbstdestruktive oder massive fremdaggressive Verhaltensweisen zeigen, die nicht vertretbare Ängste und Überforderung bei den Mitschülern hervorrufen.

· sollte bereits gelernt haben, lautliche Äußerungen und motorische Unruhe bzw. stereotype Verhaltensweisen über einen gewissen Zeitraum zu kontrollieren, um den Lernprozess der Mitschüler nicht extrem negativ zu beeinflussen.

· sollte eine gewisse Toleranz entwickelt haben, an Lernangeboten teilzunehmen, die nicht nur seinen fixierten Interessen entsprechen.

· sollte eine generelle Bereitschaft mitbringen, wichtige Regeln im Miteinander des Schulalltags – mit Unterstützung – zu lernen und einzuhalten.

Die Eltern des autistischen Schü​lers leisten einen wichtigen,  positiven Beitrag, wenn sie

· durch regelmäßigen Austausch mit der Schule an einer gemeinsamen Sichtweise hinsichtlich der Fähigkeiten und Probleme ihres Kindes mitarbeiten;

· neben dem Engagement für das Wohl ihres Kindes die Belange der gesamten Lerngruppe berücksichtigen;

· bereit sind, im häuslichen Bereich den Umgang mit ihrem Kind in schulischen Fragen einvernehmlich mit den unterrichtenden Lehrern gestalten.

2.5.1 Integration an allgemeinen Schulen

Sowohl in der Grundschule als auch der Sekundarstufe wird neben der zielgleichen auch die zieldifferente Integration durchgeführt. 

Bei Einzelintegration wird das Kind in die zuständige Grundschule aufgenommen und als Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in einer Regelklasse gefördert

Daneben gibt es als zu beantragende Sonderform sogenannte Integrationsklassen. In den in der Regel schülerreduzierten Lerngruppen werden mehrere Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gleichzeitig integriert. Die sich dadurch summierenden sonderpädagogischen Förderstunden in einer Klasse ermöglichen eine nahezu durchgängige Doppelbesetzung mit Lehrkräften im Unterricht.

Sowohl über die Einzelintegration als auch die Aufnahme in eine Integrationsklasse entscheidet die zuständige Schulaufsicht im Rahmen des vorgegebenen Haushaltsrahmens.
2.5.1.1 Zielgleiche Integration

In der zielgleichen Integration wird der Integrationsschüler genau wie seine Mitschüler nach dem Rahmenplan des betreffenden Schultyps unterrichtet und bewertet unter Berücksichtigung eines Nachteilsausgleichs.

Bei zielgleicher Integration muss bei jeder Abweichung individuell durch die Klassenkonferenz im Benehmen mit der Fachberatung durch die Ambulanzlehrerinnen mit dem Förderschwerpunkt Autismus geprüft werden, ob die Abweichung mit dem Rahmenplan und der Stundentafel der jeweiligen Schulform vereinbar ist. 

Bei größeren Abweichungen (z. B. Befreiung vom Sportunterricht) ist mit der Schulleitung oder gegebenenfalls im Benehmen mit der Schulaufsicht zu klären, ob die Versetzung oder mögliche Abschlüsse dadurch in Frage gestellt werden.

2.5.1.2 Zieldifferente Integration

Zieldifferente Integration bedeutet, dass der Integrationsschüler nach dem ihm entsprechenden Rahmenplan der Sonderschule in der Regelklasse unterrichtet und bewertet wird.

Bei zieldifferenter Integration sind (quantitative und/oder qualitative) Abweichungen im Leistungsbereich 

- von der Stundentafel

- bei Klassenarbeiten und Tests

- bei Zensuren und Zeugnisnoten 

möglich.

	Beispiele:


	- einzelne Fächer bzw.  
 Unterrichtsbereiche 
 können begründet 
 weggelassen  wer​den 
 (z. B. Sport, Englisch)

- Testen des Lesever-
 ständnisses durch ei​ne 
 multiple-choice-Ab​frage


Abweichungen im  Verhaltensbereich werden toleriert, soweit die Belange der Mitschüler nicht zu kurz kommen.

	  Beispiele:
	- Ein Schüler zeichnet  
 vor Beginn des Unter-
 richts zwanghaft ein 

  Gittermuster an die 
 Tafel, das er abwischt, 
 wenn die Tafel benötigt 
 wird.

- Ein Schüler kann sich 
 vor dem Sportunterricht nicht mit den anderen im Umkleideraum für Schüler umziehen, da ihn der Geräuschpegel enorm  

stresst. Er darf auf einen kleinen Nebenraum ausweichen.

- Ein anderer Schüler läuft im Klassenzimmer herum, um sich motorisch zu entlasten. 

	
	


Alle Abweichungen im Leistungs- und Verhaltensbereich werden von der Klassenkonferenz in Absprache mit den Ambulanzlehrerinnen der Auftragsschulen und in Übereinstimmung mit dem Förderplan festgelegt.

2.6 Leistungsbewertung/ Zensuren/Zeugnisse

Die Benotung erfolgt in Form verbaler Beurteilung
- in Schul-/Hort-Gruppen

- in Integrationsklassen 1-4 (zielgleiche und zieldifferente Integration)

- in Schulen für Geistigbehinderte

- in anderen Sonderschulen

Die Benotung erfolgt in Form von „Sternchen-Noten“ auf Ziffernzeugnissen, die unter Bemerkungen erläutert werden.

- an Schulen für Lernbehinderte

- in Integrationsklassen 5 und 6 (zieldifferente Integration)

Beispiele: - „*Die Anforderungen und die Beurteilung entsprechen den individuellen Fähigkeiten des Schülers.“

-  „*Die Anforderungen und die Beurteilung entsprechen dem Rahmenplan der Schule für... (z. B. Lernbehinderte).“

Schulabschlüsse mit Sternchen-Noten sind nicht möglich.

Abschlussdiagnostik für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Autismus in den sonderpädagogischen Förderklassen

Verlässt ein Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf Autismus eine sonderpädagogische Förderklasse, ist für ihn ebenso wie für seine Mitschüler ein Förderausschuss durchzuführen, der eine Empfehlung 1. zum Umfang des Förderbedarfs (auch Wahl des angemessenen Rahmenplans) und 2. zum zukünftigen Beschulungsort abgibt.

Grundsätzlich erweist sich eine übliche Intelligenzdiagnostik als fragwürdig. Die Entscheidung über den angemessenen Rahmenplan muss sich primär nach den erkennbaren, zum Teil vermutbaren Schulleistungsmöglichkeiten des Schülers richten. Hier ist die Fachberatung durch die Ambulanzlehrerinnen der Auftragsschulen unabdingbar.

Bewertung und Beurteilung bei Anwendung der Methode „Gestützter Kommunikation“

Bei zieldifferenter Integration: Vgl. oben.

Bei zielgleicher Integration:

Unter Einbeziehung der Ambulanzlehrerinnen werden von der Klassenkonferenz die Kriterien für Tests, Abfragen und Klassenarbeiten festgelegt. Bei größeren Abweichungen werden Schulleitung und Schulaufsicht hinsichtlich Versetzungszeugnis und Abschluss hinzugezogen.

3. Beratung, Ansprechpartner, außerschulische Fördermöglichkeiten

Neben den schulischen Institutionen besteht in Berlin ein breit gefächertes Angebot zur Beratung von Eltern, Lehrern und Schulhelfern im Hinblick auf außerschulische Fördermöglichkeiten, therapeutische Angebote, ambulante Einrichtungen, Vereine, Frühförderung, betreutes Wohnen etc.

Dieses Angebot kann abgerufen werden u.a. bei

· Bundesverband des Vereins „Hilfe für das autistische Kind“

· Ambulanz des Vereins „Hilfe für das autistische Kind e.V., Berlin

· Schule am Friedrichshain

· Comenius-Schule
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